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DE 1  DE 

ANHANG  

Von den Mitgliedstaaten, die Mitglieder der Suchtstoffkommission sind und gemeinsam im 
Interesse der Union handeln, auf der voraussichtlich vom 14. bis 22. März 2024 
stattfindenden 67. Tagung der Suchtstoffkommission über Änderungen des 
Anwendungsbereichs der Kontrollen von Stoffen zu vertretender Standpunkt: 

(1) Bromazolam ist in Anhang IV des Übereinkommens über psychotrope Stoffe 
aufzunehmen. 

(2) Butonitazen ist in Anhang I des Übereinkommens über Suchtstoffe aufzunehmen. 

(3) 3-Chloromethcathinon (3-CMC) ist in Anhang II des Übereinkommens über 
psychotrope Stoffe aufzunehmen. 

(4) Dipentylon ist in Anhang II des Übereinkommens über psychotrope Stoffe 
aufzunehmen. 

(5) 2-Fluorodeschloroketamin (2-FDCK) ist in Anhang II des Übereinkommens über 
psychotrope Stoffe aufzunehmen. 
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